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Indirekte Steuern/Zoll

BFH: Umsatzsteuer im Insolvenzeröffnungsverfahren

Mit Urteil vom 24.09.2014 hat der 5. Senat des Bundesfinanzhofes entschieden, dass die
Umsatzsteuer für die Leistungen eines insolvenzbedrohten Unternehmers
Masseverbindlichkeiten sein können.

Sachverhalt
Der Kläger und Revisionskläger ist Insolvenzverwalter über das Vermögen einer KG. Die
1999 gegründete KG erbrachte Speditionsleistungen. Die KG beantragte am 06.10.2011 die
Eröffnung des Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung.

Mit Beschluss vom 07.10.2011 bestellte das Insolvenzgericht den Kläger zum vorläufigen
Insolvenzverwalter und ordnete an, dass Verfügungen der KG über Gegenstände ihres
Vermögens nur noch mit Zustimmung des Klägers wirksam sind (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Fall
2 InsO). Das Insolvenzgericht verbot zudem den Schuldnern der KG, an diese zu zahlen und
ermächtigte den Kläger, Bankguthaben und sonstige Forderungen der KG einzuziehen
sowie eingehende Gelder entgegenzunehmen. Die Schuldner der KG wurden aufgefordert,
nur noch unter Beachtung dieser Anordnung zu leisten (§ 23 Abs. 1 Satz 3 InsO). Das
Insolvenzgericht untersagte auch Maßnahmen der Zwangsvollstreckung gegen die KG (§ 21
Abs. 2 Nr. 3 InsO).

Die KG führte ihren Geschäftsbetrieb zunächst weiter, da Insolvenzgeld vorfinanziert wurde
und der Kläger Gespräche mit den Hauptauftraggebern führte. Die bei der Stellung des
Insolvenzantrags offenen Forderungen der KG in Höhe von 40.066,29 EUR konnten im
Insolvenzeröffnungsverfahren bis zum 28.12.2011 in Höhe von 36.880,09 EUR eingezogen
werden.

Die KG stellte ihren Geschäftsbetrieb zum 31.12.2011 ein und kündigte mit Zustimmung des
Klägers die noch bestehenden Arbeitsverhältnisse. Das Insolvenzgericht eröffnete das
Insolvenzverfahren durch Beschluss vom 01.01.2012.

Die KG hatte bereits am 09.12.2011 Umsatzsteuervoranmeldungen für die Monate Oktober
und November 2011 abgegeben. Für den Voranmeldungszeitraum Oktober 2011 ergab sich
eine Steuerschuld von 7.219,36 EUR. Für den Voranmeldungszeitraum November 2011
belief sich die Umsatzsteuer auf 3.453,30 EUR. Am 05.03.2012 gab die KG eine geänderte
Umsatzsteuervoranmeldung November 2011 ab, nach der sich eine niedrigere
Umsatzsteuer von 3.247,38 EUR ergab.

Mit Bescheid vom 20.03.2012 setzte der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt) die
Steuer für den Voranmeldungszeitraum Oktober 2011 auf 4.548,88 EUR fest. Mit Bescheid
vom 03.04.2012 verringerte das FA die Steuer für den Vorauszahlungszeitraum November
2011 entsprechend der geänderten Voranmeldung vom 05.03.2012 auf 3.247,38 EUR. Beide
Steuerfestsetzungen erfolgten unter Verwendung einer zweiten, für die Masse der KG
vergebenen Steuernummer.

Der Kläger legte gegen die Vorauszahlungsbescheide Oktober und November 2011 vom
20.03.2012 und vom 03.04.2012 Einspruch ein. Im Einspruchsverfahren änderte das FA
durch Bescheid vom 31.07.2012 den Vorauszahlungsbescheid Oktober 2011, so dass sich
die Steuer auf 2.874,97 EUR verminderte. Dieser Bescheid wurde gemäß § 365 Abs. 3 Satz 1
der Abgabenordnung (AO) Gegenstand des Einspruchsverfahrens. Nachdem der Kläger am
26.07.2012 dem Insolvenzgericht die Masseunzulänglichkeit angezeigt hatte, wies das FA
den Einspruch mit Einspruchsentscheidung vom 16.08.2012 als unbegründet zurück.

Die Klage zum Finanzgericht (FG) hatte keinen Erfolg. Nach dem veröffentlichten Urteil des
FG kann das FA die vom späteren Insolvenzschuldner nach der Bestellung eines schwachen
vorläufigen Insolvenzverwalters angemeldeten und zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung
noch nicht gezahlten Umsatzsteuervorauszahlungen, die sich zudem der Höhe nach
geändert haben, gemäß § 55 Abs. 4 InsO als Masseverbindlichkeit gegenüber dem
Insolvenzverwalter durch Steuerbescheid festsetzen, wenn der schwache
Insolvenzverwalter offensichtlich mit der Fortführung des Unternehmens im



Insolvenzeröffnungsverfahren ausdrücklich einverstanden war. Für die Zustimmung i.S. von
§ 55 Abs. 4 InsO reiche es aus, dass sich der schwache vorläufige Insolvenzverwalter mit der
Fortführung der Umsatztätigkeit im Insolvenzeröffnungsverfahren aktiv oder konkludent
einverstanden erklärt.

Hiergegen wendet sich der Kläger mit seiner Revision, die er auf die Verletzung materiellen
Rechts stützt. Der Begriff der Zustimmung i.S. von § 55 Abs. 4 InsO sei im Zusammenhang
mit dem Zustimmungsvorbehalt auszulegen. Die Zustimmung könne sich nur auf das
beziehen, was aufgrund des Zustimmungsvorbehalts zustimmungsbedürftig sei und damit
nur auf Verfügungen, nicht aber auch --wie im Streitfall-- auf die Erbringung von
Dienstleistungen. Erteile der vorläufige Insolvenzverwalter seine Zustimmung nur im
Rahmen der allgemeinen Verpflichtung, die Masse zu sichern, reiche dies nicht aus. Dass
sich der Kläger für die Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes und die Zustimmung der
Agentur für Arbeit eingesetzt habe, sei daher ohne Bedeutung. Der Fiskus sei im Übrigen
auch nicht als Zwangsgläubiger anzusehen. Das Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 9.
Dezember 2010 (V R 22/10) zum Einzug von Altforderungen und dem sich hieraus
ergebenden Berichtigungsanspruch sei für das Insolvenzeröffnungsverfahren ohne
Bedeutung. § 55 Abs. 4 InsO sei im Kontext mit § 55 Abs. 1 und 2 InsO auszulegen. Die
Ausübung einer bloßen Überwachungs- und Kontrollfunktion reiche für die Entstehung der
Masseverbindlichkeit nach § 55 Abs. 4 InsO nicht aus. Aus der Anordnung eines
Zustimmungsvorbehalts ergebe sich nicht die Übernahme einer Betriebsfortführung durch
den vorläufigen Insolvenzverwalter. Der vorläufige Insolvenzverwalter übe keine faktische
Unternehmensleitung aus.

Entscheidung
Der BFH wendet sich gegen die Sichtweise der Finanzverwaltung, die § 55 Abs. 4 InsO auf
Steuerverbindlichkeiten anwendet, die auf Umsätzen beruhen, denen der schwache
vorläufige Insolvenzverwalter nicht widersprochen hat. Stattdessen ist die Vorschrift nur
nach Maßgabe der für den vorläufigen Insolvenzverwalter bestehenden rechtlichen
Befugnisse anzuwenden. Diese beziehen sich allerdings im Regelfall nicht auf Leistungen
durch den insolvenzbedrohten Unternehmer, sondern auf den Forderungseinzug und damit
auf das Recht des vorläufigen Insolvenzverwalters, Entgelte für umsatzsteuerpflichtige
Leistungen einzuziehen.

Die Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters, zu dessen Gunsten ein allgemeiner
Zustimmungsvorbehalt besteht und der vom Insolvenzgericht ermächtigt wird, die
Entgeltforderungen des Unternehmers einzuziehen, führt allerdings dazu, dass das Entgelt
uneinbringlich wird und die Umsatzsteuer nicht mehr erhoben werden kann. Wird
nachfolgend durch den vorläufigen Insolvenzverwalter trotzdem Entgelt vereinnahmt,
entsteht der Steueranspruch als Masseverbindlichkeit neu.

Anmerkung
Es handelt sich um die erste Entscheidung eines obersten Bundesgerichts zu dem seit 2011
geltenden § 55 Abs. 4 der Insolvenzordnung (InsO). Die Vorschrift ordnet an, dass
bestimmte Steueransprüche, die durch oder mit Zustimmung eines vorläufigen
Insolvenzverwalters im Zeitraum nach seiner Bestellung bis zur Insolvenzeröffnung
begründet worden sind, im eröffneten Insolvenzverfahren als Masseverbindlichkeiten
gelten. Sie sind dann - anders als bloße Insolvenzforderungen - vorrangig zu befriedigen.

Die Entscheidung klärt eine für die Praxis wichtige Streitfrage und ist im
Insolvenzeröffnungsverfahren aller Unternehmer, die umsatzsteuerpflichtige Leistungen
erbringen, von großer Bedeutung, da § 55 Abs. 4 InsO die Steuerschuld zur
Masseverbindlichkeit aufwertet.
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